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Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017



Katalog der BID für bezahlbares Wohnen und Bauen • 



Überarbeitung der Baunutzungsverordnung



• 



Umsetzung einer bundeseinheitlichen Musterbauordnung



• 



Neukonzeption/Zusammenführung der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes



• 



Normungswesen auf den Prüfstand stellen



• 



Erhöhung der linearen AfA auf sachgerechte 3 Prozent



• 



Vergünstigte Bereitstellung von Bauland und Konzeptqualität



• 



Genehmigungsverfahren beschleunigen



• 



Senkung der Grunderwerbsteuer



• 



Grundsteuer mit Augenmaß



• 



Bezahlbares Wohnen zur Chefsache erklären



• 



Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft



• 



KfW Programm: „Altersgerecht Umbauen“



• 



Reform des Wohnungseigentumsgesetzes



• 



Stabile Rahmenbedingungen im Wohnraummietrecht



• 



Harmonisierung von Mietrecht und WEG-Recht



• 



Mieterstrom, EEG Eigenversorgung



Herausforderungen angehen Um die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland zu decken, werden übereinstimmenden Schätzungen zufolge jedes Jahr rund 400.000 neue Wohnungen benötigt. Dabei kommt es darauf an, Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Grundlage dafür sind stabile rechtliche Rahmenbedingungen. Im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen hat das Bundesbauministerium (BMUB) gemeinsam mit den Partnern aus der BID konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet. Das Bundesbauministerium hat daraus ein „10-Punkte-Programm“ abgeleitet, welches der Startpunkt einer „Wohnungsbau-Offensive“ werden sollte.



Praktisch umgesetzt wurde bisher zu wenig. Die Regierung bleibt eine Lösung für die gesamtgesellschaftliche Herausforderung von bezahlbarem Wohnen und Bauen in Deutschland schuldig. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Arbeitsgruppen wie der Baukostensenkungskommission oder dem Wohnungswirtschaftlichen Rat müssen über alle relevanten Bereiche hinweg umgesetzt werden. Die immobilienwirtschaftlichen Verbände der BID haben konkrete Punkte identifiziert, die zu einer Entspannung auf den deutschen Immobilienmärkten beitragen.



Überarbeitung der Baunutzungsverordnung hinsichtlich Aufstockung, Nachverdichtung und Durchmischung Soll: Die Novellierung des Baugesetzbuches wird konsequent umgesetzt. Ist: Die Bundesregierung hat eine Novelle des Baugesetzbuches mit Einführung des Gebietstyps „Urbanes Gebiet“ vorgelegt, welche im Bundestag verabschiedet wurde. Die Ausweitung beschleunigter Verfahren auf Gebiete, die an den Innenbereich angrenzen, sowie die Erhöhung der Geschossflächenzahl und Emissionswerten ist vorgesehen. Forderung: Die Umsetzung der BauGB-Novelle und Nachbesserung bei der TA Lärm muss konsequent durchgeführt werden. Die Kommunen sind aufgerufen, die neuen planungsrechtlichen Instrumente anzuwenden. Darüber hinaus sind jedoch noch Nachbesserungen an passiven Schallschutzmaßnahmen und neuen Technologien der Gebäudetechnik zur Lärmreduktion bei der Überschreitung der neuen Obergrenzen vorzunehmen. Umsetzung einer bundeseinheitlichen Musterbauordnung Soll: Die unterschiedlichen Landesbauordnungen werden auf Grundlage einer adäquaten Musterbauordnung des Bundes vereinheitlicht. Ist: In der föderalen Struktur der Bundesrepublik liegt das Bauordnungsrecht seit der Föderalismusreform bei den Ländern. Das Bundesbauministerium (BMUB) hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, eine einheitliche Musterbauordnung zu prüfen.



Forderung: Die neue Bundesregierung legt eine von den Ländern einheitlich akzeptierte Musterbauordnung vor. Diese begrenzt die Standards auf ein vernünftiges Mindestmaß, sorgt für Transparenz, Vereinheitlichung und vermeidet teure Umplanungskosten sowie Anpassungsnotwendigkeiten. Außerdem fördert sie serielles Bauen und Typenbauten.



umzustellen. Die Wirtschaftlichkeit der Anforderungen muss gewährleistet bleiben. Wenn Bauen und Wohnen bezahlbar bleiben sollen, lassen sich Verschärfungen der Anforderungsgrößen der EnEV 2016 nicht begründen. Ambitionierte klima- und energiepolitische Ziele, deren Realisierung innerhalb der üblichen Sanierungszyklen nicht wirtschaftlich ist, brauchen praxisnahe, wirtschaftlich tragfähige und transparente Förderinstrumente.



Neukonzeption/Zusammenführung der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes



Normungswesen auf den Prüfstand stellen



Soll: Das Gesetz zur Zusammenführung EnEG/EnEV und EEWärmeG wird eingeführt.



Soll: Unter dem Erhalt hoher Baustandards werden technische Normungen vereinfacht.



Ist: Mit dem Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom Januar 2017 wurden EnEG/EnEV und EEWärmeG zusammengeführt. Es erfolgte jedoch weder eine Neukonzipierung noch eine Vereinfachung. Auch eine Auseinandersetzung mit der Passgenauigkeit der Anforderungen zu den Zielen der Energiewende steht noch aus. Die geplante Definition des Niedrigstenergiegebäudestandards für öffentliche Nichtwohngebäude als KfW 55-Standard übersteigt die Grenzen des technisch-wirtschaftlich Machbaren und verletzt zudem den Grundsatz der Technologieoffenheit.



Ist: In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an Neubauten durch die deutliche Zunahme von technischen Normen stark erhöht (Vervierfachung seit 1990). Das führt im Resultat zu einer deutlichen Verteuerung der Baukosten. Inzwischen ist der Anteil der Kosten für den Ausbau eines Gebäudes höher als die reinen Erstellungskosten.



Forderung: Die Immobilienwirtschaft setzt auf einen technologieoffenen Systemwechsel, der zusätzlich Alternativen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden beinhalten muss, z.B. bei Nichtwohngebäuden die Einbeziehung gebäudefern erzeugten regenerativen Stroms in die Energiebilanzierung. Ferner sind Anforderungen an Gebäude und ans Energieeinsparrecht auf Treibhausgasemissionen



Forderung: Das Normungswesen muss dringend auf den Prüfstand. Nur gute, einfache, kostengünstige und auf Gefahrenabwehr beschränkte Standards dürfen Grundlage ordnungsrechtlicher Anforderungen für das Bauen sein. Neben den technischen Anforderungen sind daher zusätzlich Folgenabschätzungen für die Kosten des Bauens und Wohnens durchzuführen. Um schneller und kostengünstig bauen zu können, sollten die Maßnahmen aus der Baukostensenkungskommission des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen konsequent umgesetzt werden.



Erhöhung der linearen AfA auf sachgerechte 3 Prozent Soll: Um den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, wird den geänderten Rahmenbedingungen auf den Immobilienmärkten mit nachhaltigen Anreizen durch steuerliche Förderung begegnet. Ist: In der Bundesregierung wurde über das Thema der steuerlichen Förderung keine Einigung erzielt. Auch bei der Einführung einer befristeten Sonder-AfA für den Mietwohnungsneubau sind die politischen Verantwortlichen gescheitert. Forderung: Steuerliche Rahmenbedingungen sind für die langfristig agierende Branche der Immobilienwirtschaft von großer Bedeutung. Eine Erhöhung der steuerlichen Normalabschreibung von aktuell 2 Prozent auf mindestens 3 Prozent entspricht dem Wertverzehr moderner Gebäude in angemessenem Umfang. Die Lebenszyklen von Gebäudeelementen werden durch die steigenden Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung und der Erhöhung der technischen Standards immer kürzer. Unternehmen, für die steuerliche (Sonder-)Abschreibungen keinen Anreiz für verstärkte Investitionen in den Mietwohnbestand darstellen, sollten eine Investitionszulage für den Wohnungsneubau erhalten. Vergünstigte Bereitstellung von Bauland und Grundstücken der öffentlichen Hand unter Voraussetzung der Konzeptqualität Soll: Bauland wird nicht zum Höchstpreis-, sondern nach Konzeptvergabe vergünstigt für Investoren breitgestellt.



Ist: Bisher lassen klare und umfangreiche Regelungen auf sich warten und scheitern an den Vorgaben des Finanzministeriums. Forderung: Bundeseigene Flächen (Bsp. BIMA) mit Neubaupotenzial sollten Investoren unter attraktiven Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Nur durch schnellere und vereinfachte Baulandvergabe können Projektentwickler und Bauträger dem in vielen Regionen angespannten Wohnungsmarkt begegnen. Genehmigungsverfahren beschleunigen Soll: Die Verfahren im Planungsrecht werden beschleunigt und die Rahmenbedingungen für dringend benötigten Wohnungsbau verbessert. Ist: Derzeit ziehen sich die Verfahren von der Planungs- bis zur Genehmigungs- und Bauphase von Neubauvorhaben teilweise über mehrere Jahre hin. Forderung: Nur durch ein größeres Angebot an Wohnungen wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Um der hohen Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden, müssen Verfahren auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung deutlich beschleunigt werden, was letztendlich nur durch eine gute personelle Ausstattung der Behörden erreicht werden kann. Senkung der Grunderwerbsteuer Soll: Um breiten Schichten der Bevölkerung den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen und günstige Mieten langfristig zu sichern, wird auf niedrige Grunderwerbsteuersätze gesetzt.



Ist: In vielen Bundesländern ist der Grunderwerbsteuersatz von 3,5 auf bis zu 6,5 Prozent gestiegen. In den vergangenen Jahren wurden stetig neue Rekordeinnahmen bei der Grunderwerbsteuer erzielt. Da die Erwerbsnebenkosten im Mietpreis abgebildet werden, sind auch die Mieter von den steigenden Steuersätzen betroffen. Derzeit ist im Finanzausgleichsgesetz (§ 7 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 FAG) ein Anreizmechanismus verankert, der den Ländern finanzielle Vorteile durch höhere Grunderwerbsteuern bietet. Darin wird nicht auf die tatsächlichen, sondern auf die fiktiven Grunderwerbsteuereinnahmen abgestellt, die sich für das jeweilige Land ergeben müssen, wenn der durchschnittliche Steuersatz aller Länder zur Anwendung käme. Forderung: Der Steuererhöhungswettbewerb der Länder bei der Grunderwerbsteuer muss aufhören. Hierzu muss das FAG angepasst werden. Die Steuersätze müssen zudem auf ein investitionsfreundliches Niveau von max. 3,5 Prozent zurückgeführt und der Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Grundsteuer mit Augenmaß Soll: Eine Grundsteuerreform ist aufkommensneutral und berücksichtigt angemessen die unterschiedlichen Grundstücks- und Nutzungsarten sowie den strukturellen Leerstand. Ist: Für 2017 wurde eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Einheitswert angekündigt. Nach dem aktuell vorgeschlagenen Konzept der Länder sollen bei unbebauten Grundstücken der Grund und Boden mit den Bodenrichtwerten der Gutachterausschüsse bewertet werden.



Bei bebauten Grundstücken soll für die Wertermittlung das Kostenwertverfahren zur Anwendung kommen. Dieses ist im Grunde ein stark typisiertes Sachwertverfahren. Forderung: Die Bemessungsgrundlage eines Reformmodells muss die unterschiedlichen Grundstücks- und Nutzungsarten angemessen berücksichtigen und Verwaltungsaufwand vermeiden. Sollte ein am Verkehrswert orientiertes Verfahren gewünscht sein, kommt nur ein Ertragswertverfahren in Betracht. Die BID plädiert aber auch für die Prüfung eines wertneutralen Verfahrens, das sich ausschließlich an Flächengrößen orientiert. Insgesamt darf eine Grundsteuerreform nicht zu Mieterhöhungen im vermieteten Bestand oder zu einer steigenden Belastung der selbstnutzenden Immobilieneigentümer führen. Das heißt, auch die Steuermesszahlen und das Hebesatzrecht der Kommunen müssen bei der Reform mit berücksichtigt werden. Bezahlbares Wohnen zur Chefsache erklären Soll: In der Bevölkerung wird ein hohes Maß an Akzeptanz für Neubauvorhaben gefördert. Ist: Zwar gibt es seitens der aktuellen Regierung ein Expertengremium, konkrete Ergebnisse lassen aber auf sich warten und führen nicht zum gewünschten Einvernehmen auf Seiten aller Beteiligten. Das führt zu Verzögerungen beim dringend benötigten Neubau von Wohnungen. Forderung: Die BID fordert eine bundesweit wirksame Kampagne, um die Akzeptanz von Neubau innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen. Wohnungsbau muss endlich als gesamtgesell-



schaftliches Kernthema begriffen und zur Chefsache erklärt werden.



Antragsprozedere für Eigentümergemeinschaften muss deutlich vereinfacht werden.



Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft



Ist: Derzeit ist insbesondere die Kreditvariante für die gewerbliche Wohnungswirtschaft zu wenig attraktiv.



Soll: Die Bundesregierung forciert Breitband sowie digitale Techniken und Anwendungen in allen Wirtschaftsbereichen und bei den Endkunden und fördert diese entsprechend. Ist: Viele Förderprogramme und gesetzliche Regelungen bieten nur unzureichende Anreize, sind nicht rechtssicher oder decken nicht alle Problemlagen ab. Forderung: Breitbandinfrastrukturen bis in die Wohnung müssen technologieoffen und als Gesamtlösungen für ganze Wohngebäude gefördert werden. Förderprogramme müssen dabei das Wohnungsunternehmen als Investor vorsehen. Das neue „Gesetz zum Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“ (DigiNetzG) muss deshalb dringend reformiert werden. Der Gesetzgeber muss klare Richtlinien zur rechtssicheren Erhebung, Analyse und Nutzung von Daten der Wohnung und der Mieter schaffen. Pflege und Wartung von digitaler Hardware zur Steuerung und Verbrauchserfassung in Wohngebäuden (z.B. Heizung, Smart Home) sind in das Betriebskostenrecht aufzunehmen. KfW Programm: „Altersgerecht Umbauen“ Soll: Die KFW-Förderprogramme für barrierearmen und altersgerechten Umbau sollen per Zuschuss und verbilligten Krediten für Mieter und Eigentümer die Anzahl der altersgerecht angepassten Bestandswohnungen deutlich erhöhen. Das



Forderung: Das Programm sollte weitergeführt und angesichts der demografischen Entwicklung deutlich aufgestockt werden. Zudem ist die gewerbliche Wohnungswirtschaft in die Zuschussförderung mit einzubeziehen. Es ist deutlich herauszustellen, dass auch Smart Home-Einbauten grundsätzlich gefördert werden. Reform des Wohnungseigentumsgesetzes Soll: Das Wohnungseigentumsgesetz wird reformiert und bildet die gesellschaftlichen Realitäten ab. Ist: Seit der letzten Reform des Wohnungseigentumsgesetzes im Jahr 2007 haben sich viele unterschiedliche regelungsbedürftige Bereiche aufgetan. So hat z. B. die Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Verbrauchereigenschaft der Eigentümergemeinschaft deren Selbstverständnis grundlegend verändert – mit erheblichen rechtlichen und praktischen Auswirkungen. Durch technologische Entwicklungen sowie immer noch bestehende Regelungslücken zeichnet sich der Anpassungsbedarf vieler Normen ab. Zusätzlich erhöhen energetische Sanierungen und neue Themen wie die Elektromobilität und Barrierefreiheit den Abstimmungsbedarf innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaften, was auch vermehrt zu Streitigkeiten über Beschlussfassungen führt. Forderung: Für viele Menschen



in Deutschland ist selbstgenutztes Wohneigentum ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge. Wohneigentum bietet Sicherheit und ist eine Absicherung gegen Altersarmut. Zudem entlastet Wohneigentum die angespannten Mietwohnungsmärkte. Ziel ist es, reformbedürfte Normen des Wohnungseigentumsgesetzes zu identifizieren und im Sinne der Wohnungseigentümer, Immobilienverwaltungen und Gerichte zu vereinfachen.



würde. Künftig muss klargestellt werden, dass auch Maßnahmen, die dem altersgerechten Umbau dienen, Modernisierungsmaßnahmen darstellen können. Exzesse bei der Mieterhöhung nach Modernisierung müssen verhindert werden. Das bewusste Herausmodernisieren von Mietern wird abgelehnt.



Stabile Rahmenbedingungen im Wohnraummietrecht



Soll: Mietrechtliche Regelungen, die eine Anpassung an das WEG-Recht ermöglichen.



Soll: Der im Mietrecht enthaltene Interessenausgleich darf nicht durch weitere Eingriffe gefährdet werden. Insbesondere § 559 BGB bildet weiterhin einen wichtigen Anreiz zur energetischen und altersgerechten Modernisierung von Wohnungen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Mieter und Vermieter bleiben damit stabil und planbar. Ist: Die in vielen Bundesländern eingeführte „Mietpreisbremse“ ist nicht geeignet, ein bedarfsgerechtes Angebot an Mietwohnungen zu schaffen. Dies gelingt nur durch eine Verbreiterung des Angebots an bezahlbaren Wohnungen. Politische Forderungen, die Mieterhöhungsmöglichkeit nach Modernisierung abzusenken, konterkarieren den dringend erforderlichen klima- und generationsgerechten Umbau von Wohnraum. Forderung: Die Immobilienwirtschaft lehnt weitere Eingriffe in das Mietrecht ab. Ebenso abgelehnt wird die Einführung einer Wohnungsgemeinnützigkeit, da diese segregierte Wohnquartiere fördern, nachhaltiges unternehmerisches Handeln behindern und nicht zum Neubau weiterer bezahlbarer Wohnungen führen



Harmonisierung von Mietrecht – und WEG-Recht



Ist: Für Vermieter und Eigentümer existieren häufig verschiedene Kostenverteilungsschlüssel für die Betriebsbzw. Bewirtschaftungskosten, die in Eigentümergemeinschaften jederzeit in gewissen Grenzen selbst bestimmt und abgeändert werden können. Verschiedene Kostenverteilungsschlüssel überfordern die vermietenden Eigentümer und führen zu einer Disharmonie der Umlagefähigkeit zwischen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, wenn das Mietverhältnis einen anderen Verteilungsschlüssel, z. B. Wohnfläche, vorsieht. Forderung: Hier muss ein einheitliches System geschaffen werden, der mietrechtliche Verteilungsschlüssel sollte dem der Wohnungseigentümergemeinschaft folgen (automatische Anpassung). So könnte eine bessere Transparenz der Bewirtschaftungskosten auch für die Mieter hergestellt werden. Mieterstrom, EEG Eigenversorgung Soll: Die Rahmenbedingungen für den Einsatz und die Nutzung von erneuerbaren Energien werden ver-



bessert. Mieterstrommodelle werden unterstützt. Einzelne Wohnungseigentümer können sich durch eine von der Wohnungseigentümergemeinschaft betriebenen erneuerbaren Stromerzeugungsanlage selbst mit Strom versorgen und müssen nicht die volle EEG-Umlage bezahlen. Ist: Aktuell wird die Installation von Photovoltaikanlagen, aber auch von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung bei Wohngebäuden häufig dadurch behindert, dass die Einkünfte aus der Wohnungsvermietung gewerbesteuerpflichtig werden. Im EEG wird ein Mieterstromzuschlag geplant, der allerdings keine Quartierskonzepte berücksichtigt. Durch die geforderte strikte Personenidentität von Betreiber und Letztverbraucher gemäß § 3 Nr. 19 EEG dürfen sich beispielsweise Wohnungseigentümergemeinschaften im Gegensatz zu Einfamilienhausbesitzern nicht durch selbst produzierten Strom im Sinne des EEG selbst versorgen. Hier wird aufgeführt, dass in einem solchen Fall die Wohnungseigentümergemeinschaft als Betreiber nicht identisch mit dem Wohnungseigentümer als Letztverbraucher ist. Forderung: Steuerliche Hemmnisse im Gewerbesteuergesetz, im Körperschaftsteuergesetz und im Investmentsteuergesetz sollten beseitigt werden, um die Nutzung und Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien im Gebäudebestand voranzutreiben. Die im EEG geplante Mieterstromförderung wird auch für Quartierslösungen gewährt. Der § 3 Nr. 19 EEG wird dahingehend angepasst, dass Wohnungseigentümer und WEGs von der strikten Personenidentität bei EEG-Eigenversorgungsmodellen ausgenommen sind.



BID Bundesarbeitsgemeinschaft der Immobilienwirtschaft Deutschland: BFW - Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen als Interessenvertreter der mittelständischen Immobilienwirtschaft gehören derzeit rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an. Als Spitzenverband wird der BFW von Landesparlamenten und Bundestag bei branchenrelevanten Gesetzgebungsverfahren angehört. Die Mitgliedsunternehmen stehen für 50 Prozent des Wohnungs- und 30 Prozent des Gewerbeneubaus. Sie prägen damit entscheidend die derzeitigen und die zukünftigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Mit einem Wohnungsbestand von 3,1 Millionen Wohnungen verwalten sie einen Anteil von mehr als 14 Prozent des gesamten vermieteten Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik. Zudem verwalten die Mitgliedsunternehmen Gewerberäume von ca. 38 Millionen Quadratmetern Nutzfläche. DDIV - Dachverband Deutscher Immobilienverwalter Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e. V. (DDIV) ist der Berufsverband der treuhänderisch tätigen Immobilienverwalter in Deutschland. Gemeinsam mit seinen zehn Landesverbänden spricht der Spitzenverband für derzeit über 2.200 Mitgliedsunternehmen. Diese verwalten einen Bestand von ca. 4,6 Millionen Einheiten mit 420 Millionen Quadratmetern an bewirtschafteter Wohn- und Nutzfläche, darunter allein 3 Millionen WEG-Einheiten. Insgesamt beläuft sich der Wert aller von den Mitgliedsunternehmen verwalteter Einheiten auf 536 Milliarden Euro. GdW - Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen Der GdW vertritt als größter deutscher Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rund 6 Millionen Wohnungen, in denen über 13 Millionen Menschen wohnen. Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften. IVD - Immobilienverband Deutschland - Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen Der IVD ist die Berufsorganisation und Interessenvertretung der Beratungs- und Dienstleistungsberufe in der Immobilienwirtschaft. Zu den rund 6.000 Mitgliedsunternehmen zählen Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bewertungs-Sachverständige, Bauträger, Finanzdienstleister und weitere Berufsgruppen der Immobilienwirtschaft. vdp - Verband deutscher Pfandbriefbanken Der vdp gehört zu den fünf Spitzenverbänden, die gemeinsam “Die Deutsche Kreditwirtschaft” sind. Mit einem Marktanteil von gut 60 Prozent in der gewerblichen und über 30 Prozent in der Wohnimmobilien-Finanzierung sind die derzeit 42 im vdp zusammengeschlossenen Institute führend in der Immobilienfinanzierung in Deutschland. ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenverbänden der Branche. Er versteht sich als Stimme der Immobilienwirtschaft und spricht mit seinen Mitgliedern, darunter 23 Verbände, für 37.000 Unternehmen der Branche. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung zu geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.



BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland In der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland arbeiten die Verbände BFW, DDIV, GdW, IVD, vdp und ZIA zusammen, um mit gebündelten Kräften gemeinsam inhaltliche Positionen effektiver in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mit der BID steht der Politik und anderen Wirtschaftszweigen sowie weiteren Verbänden ein unterstützender und durchsetzungsfähiger immobilienwirtschaftlicher Partner zur Seite. Mehr Infos unter: www.bid.info
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Positionen zur Bundestagswahl 2017 - Genossenschaftsverband ... 

im europÃ¤ischen Vergleich restriktiven Regeln ... land ist im internationalen Vergleich gering. Hier .... oder Kapital-Lebensversicherungen Basisinfor-.
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Programmentwurf zur Bundestagswahl 2017 - FDP 

Ob dem Ermittler die Daten tatsÃ¤chlich zur VerfÃ¼gung gestellt (â€žaufgetautâ€œ) werden, ... Ermittlungen werden wegen ArbeitsÃ¼berlastung eingestellt und die ...
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Positionen zur Bundestagswahl 2017 - Genossenschaftsverband ... 

Finanzierung Ã¼ber Anleihen oder Aktien schei- .... und demo kratische Kon- .... es um eine Immobilienfinanzierung, einen Fondssparplan, den Kauf einer Aktie.
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Programmentwurf zur Bundestagswahl 2017 - FDP 

Einfachere Regeln fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen . ...... mit Beratung Ã¼ber Perspektiven zum Berufswechsel, wenn erkennbar ist, dass jemand nicht fÃ¼r den ...
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BAGSO-Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017 

chancen, die die Generationen unserer Kinder und. Enkelkinder erhalten, entscheiden ... Senioren-Organisationen e.V.. (BAGSO). Thomas-Mann-Str. 2–4.
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PrÃ¼fsteine zur Bundestagswahl 2013 

die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg erreichen, dass KMU der Zugang zu externen FuE-Einrichtungen erleichtert wird und FÃ¶rdermÃ¶glichkeiten dem Bedarf entsprechend aufgestockt werden. AuÂ§erdem muss die Beseitigung struktureller Defizite im Wissens- und
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Bundestagswahl 2017 - Deutsches Aktieninstitut 

28.07.2017 - ten) werden GroÃŸbanken anders behandelt als die â€žSparkasse um die Eckeâ€œ. Zudem .... Konto fÃ¼r jedermann kostenlos, Zinsobergrenzen bei Dispokrediten. Kommentar: Die ...... 2017-v15-online.pdf. SPD, Es ist Zeit fÃ¼r mehr ...
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Q&A: Der ONE-Kandidat*innen-Check zur Bundestagswahl 2017 

ner*innen und wird auch von Prominenten wie U2-Frontmann und ONE-MitgrÃ¼nder Bono sowie Komikerin Caro- lin Kebekus unterstÃ¼tzt. Im Wortlaut: â€œWeltweit ...
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Q&A: Der ONE-Kandidat*innen-Check zur Bundestagswahl 2017 

Deine Stimme zÃ¤hlt! Bis wann kann ich den Artikel ONE unterzeichnen? Am besten sofort. Bis zur Bundestagswahl am 24. September 2017 und auch noch ...
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VG Aurachtal - Anzeige - Wahlplakatierung - Bundestagswahl 2017 

Anzeige zur Wahlplakatierung im Ã¶ffentlichen Verkehrsraum der Gemeinden Aurachtal und Oberreichenbach. Zeitraum der Plakatierung: vom 12.08.2017 bis ...
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der wahlkampf der spd zur bundestagswahl 1972 ... AWS 

This Der Wahlkampf Der SPD Zur Bundestagswahl 1972 Strategie Und Besonderheiten In Der Analyse PDF on the files/S3Library-0aabc-2b0d2-0ad52-6330d-Bd5b1.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of c
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WahlprÃ¼fsteine zur Bundestagswahl Februar 2013 - ANGA Verband 

netzbetreiber HD-Programme entschlÃ¼sseln dÃ¼rfen, wenn die Rechte zur Nutzung der Program- me erworben wurden. Doppelte Zahlungen fÃ¼r Rechteerwerb und EntschlÃ¼sselung belasten zu- sÃ¤tzlich und unangemessen den Endkunden und sind abzulehnen. â–« E
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WahlprÃ¼fsteine zur Bundestagswahl Februar 2013 - ANGA Verband ... 

VerlÃ¤sslichkeit der TK-Regulierung gewÃ¤hrleisten â€“ Eine Debatte um Neuregelungen im Tele- kommunikationsgesetz (TKG) zum jetzigen Zeitpunkt lehnen wir ...
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deutschland nach den wahlen befunde zur bundestagswahl 1998 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with deutschland nach den wahlen befunde zur bundestagswahl 1998 und zukunft des deutschen parteiensy PDF Ebook, include : Destructiveness Intersubjectivity And Trauma The Identity Crisis Of Mo
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Politische Forderungen des ADAC zur Bundestagswahl 2013 sicher ... 

â€žAuto finanziert StraÃŸeâ€œ einen prak- tikablen Vorschlag an die Politik, der ohne Pkw-Maut auskommt. Politische Forderungen planerische Grundlage fÃ¼r die Ver-.
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(inkl. AfD) 10,5 % Ergebnisse der Bundestagswahl 2017: Prognose ... 

Ergebnisse der Bundestagswahl 2017: Prognose von Kayser/Leininger, Juni 2017. Hertie School of Governance. SPD. 26,1 %. Linke. 9,2 %. FDP. 8,7 %. GrÃ¼ne.
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Ã–ffnungszeiten des Wahlamtes anlÃ¤sslich der Bundestagswahl 2017 

Am Freitag, 22.09.2017 ist das Wahlamt in Aurachtal von 08.00 Uhr â€“. 18.00 Uhr zur Beantragung von Briefwahlunterlagen besetzt. Bitte geben. Sie bereits ab Donnerstag, 21.09.2017, 16.00 Uhr die Beantragung. Ihrer Briefwahlunterlagen persÃ¶nlich in 
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Modellrechung Bundestagswahl 2009: Sitzkontingente mit Ausgleich 

09.10.2012 - Saarland. 4. Insgesamt. 299. Anfangswert fÃ¼r den Divisor: 1 541 948 : 22 = endgÃ¼ltiger Divisor fÃ¼r Berechnung ungerundet gerundet. SPD.
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Bundestagswahl 2002 – Die umstrittenen ... - Konrad-Adenauer-Stiftung 

11.01.2002 - 145 Bergstraße. 43,9. 45,4. -2.441 ..... 16 Hamburg-Wandsbek. 35,0. 52,0. -26.236. -26.675. 24*. 18 Hamburg-Bergedorf – Harburg. 35,8. 53,5.
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Die PDS und die Bundestagswahl 2002 

Bergmann-Pohl). Prognose 2002. Berechnung des neuen Wahlkreises 77 Berlin-Pankow auf der Basis des. Wahlergebnisses 1998. Wahlbe-. GÃ¼ltige. CDU.
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2017 

Die Einladung ist auch auf unserer Webseite connect.spe.org/Germany einsehbar. Dr. Oksana Zhebel. PrÃ¤sidentin GSSPE. Deutsche Sektion der Society of ...
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2017 

28.04.2017 - steht Ihnen auch online zur VerfÃ¼gung: www.bkw.ch/gb2016 ..... Trading zu einer ErhÃ¶hung der Betriebskosten fÃ¼hrt. Im organischen GeschÃ¤ft ...
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2017 

Berichte aus den Student Chaptern Freiberg, Clausthal, Aachen und Gruppen Bochum und Karlsruhe. 5. Entlastung des Kassenwarts. 6. Entlastung des ...
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Energiepolitik nach der Bundestagswahl - Forschungsstelle fÃ¼r ... 

18.09.2013 - Welt online, 28.08.2013. Focus online, 05.09.2013 ... Finanzierung der Subventionen fÃ¼r EE aus dem allgemeinen Steueraufkommen.
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